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Glaubwiirdigkeit der Aufklarung beim Zivilschutz

Von W. Rimathé

«Jede Zeit hat sich von neuem und in ihrer eigenen
Weise mit den beiden elementaren Grundaufgaben
des Lebens, der Existenzbehauptung und der Exi-
stenzentfaltung auseinanderzusetzen.

Je nach dem Zeitalter war die eine oder die andere
Aufgabe die wichtigere. Diese relative Wichtigkeit
hatte aber bis auf die jetzige Gegenwart immer nur
die Bedeutung einer ortlich begrenzten Angelegen-
heit, indem wesentlich nie die Existenz, d. h. das kor-
perliche oder geistige Ueberdauern der ganzen
Menschheit in Frage stand. Epidemien und Kriege
gefihrdeten zwar im Laufe der Weltgeschichte das
Weiterbestehen des Einzelnen sowie dasjenige gan-
zer Volker, von denen in der Folge auch eine er-
kleckliche Zahl der direkten Vernichtung oder der
geistigen Vergessenheit und Bedeutungslosigkeit
zum Opfer fielen. Es gab aber immer an andern
QOertlichkeiten Gemeinschaften von Menschen, die
korperlich und geistig neue Hohepunkte erreichten.
Trotz der erfolgreichen Bekdmpfung und Unschid-
lichmachung der Epidemien, welche die Menschheit
wihrend Jahrtausenden heimsuchten, hat gerade die
Wissenschaft und die moderne Technik, welche fiir
diese Erfolge verantwortlich sind, durch ihre neu-
sten Errungenschaften Gefahren viel grossern Mass-
stabes heraufbeschworen. Es erhebt sich heute die
Frage, ob die Menschen diese neuen und selbst ge-
schaffenen vernichtenden XKréifte werden ziigeln
konnen. Diese Aufgabe erfordert in der Tat den Ein-
satz von Individuen, die iiber eigenniitzige Zielset-
zungen hinausgewachsen sind, und die als Menschen
guten Willens und auch theoretisch und konstruktiv
im Stande sind, die Errungenschaften der Wissen-
schaft und Technik zum Zwecke der Existenzbe-
hauptung des einzelnen, der physischen Weiterexi-
stenz der Menschheit und der gesamten freien geisti-
gen Gemeinschaft einzusetzen.»

Dieses Zitat aus der Schrift «Existenzbehauptung
und Existenzentfaltung» von Prof. Dr. Fritz Zwicky
enthilt in einer kaum zu iiberbietenden Klarheit und
Sachlichkeit alle Grundlagen fiir eine objektive Auf-
klarung iiber die Erfordernisse und die Notwendig-
keit auch des Zivilschutzes als ein Mittel zur Exi-
stenzbehauptung.

Bei den Beziehungen zwischen der Existenzentfal-
tung und der Existenzbehauptung war es von jeher
so, dass durch die Existenzentfaltung diejenigen
Voraussetzungen  geschaffen  wurden, welche
schliesslich zu einer Verlagerung der Aufwendungen
und Dringlichkeit auf die Seite der Existenzbehaup-
tung fiihrten. Mit Ausnahme der relativ seltenen
eigentlichen Naturkatastrophen (Vulkanausbriiche,
Erdbeben, Bergstiirze) wurde die Existenz der Men-
schen durch ihre eigene «Entwicklung» bedroht. Die
wesentlichen Griinde dafiir waren und sind heute
noch praktisch dieselben, ndmlich Unverstand, Ge-
winnsucht, Machtstreben, Verantwortungslosigkeit,
Dummbheit und der Verlust an Tétungshemmung bei
gleichartigen Kreaturen, die in solchem Ausmass nur
beim Menschen anzutreffen ist!

Der Mensch besitzt im Wettlauf der Kreaturen um
die Existenzentfaltung die besten Voraussetzungen.
Er ist es somit auch, der den Lauf der Dinge am
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starksten beeinflussen kann. Die vom Menschen
ausgehenden Storungen der Lebensbedingungen
ziehen vielfach existenzgefihrdende Bedrohungen,
welche sich tber die ganze Erde erstrecken, nach
sich. Durch die Existenzentfaltung, wie sie sich ge-
genwartig prasentiert, zeichnen sich Bedrohungen
ab, die in wenigen Dezennien den grossten Teil des
geistigen, wirtschaftlichen und physischen Potentials
der Menschheit erfordern werden, wenn nicht ein
grosser Teil des bisher Erreichten oder sogar des
Lebens tberhaupt verloren gehen soll (Wasserver-
unreinigung, Luftverunreinigung, Verkehrschaos,
Gefahren bei der Forschung und bei der kommer-
ziellen Gewinnung von Energie aus den Kernreak-
tionen, Bevolkerungsexplosion usw.).

Die gewollten Bedrohungen bei der gewaltsamen
Existenzentfaltung von irgendeiner Nation oder
Ideologie riicken das Problem der Existenzbehaup-
tung in ein neues Licht, weil heute Mittel in den
Hénden von Menschen liegen, die grundsitzlich in
der Lage sind, das Leben auf der Erde auszuldschen
(globale Bedrohung durch A-, B- und C-Waffen).

Schwierige Aufgaben

Die Auseinandersetzungen mit den Beziehungen
zwischen der Existenzentfaltung und der Existenzbe-
hauptung stellen die Menschen aus nachstehenden
Grinden vor schwierige Aufgaben:

Ursache und Wirkungen miissen zuerst erkannt und
beurteilt werden. Personen, die liber solche Fahig-
keiten verfligen, sind rar, namentlich solche, die zu-
dem die Voraussetzungen besitzen, um ihren Er-
kenntnissen soviel Publizitidt zu verschaffen, dass sie
die breite Oeffentlichkeit fiir die Massnahmen der
Existenzbehauptung zu interessieren und zu mobili-
sieren vermdégen. Hierarchische und totalitdre Ge-
sellschaftsformen haben es in dieser Hinsicht viel-
fach leichter. In fritheren Zeiten wurde von weit-
sichtigen Volksfiihrern vielfach zur «Mystik» gegrif-
fen, um bestimmte Reaktionen des Volkes fiir die
Existenzbehauptung zu erwirken. Dieser Weg hitte
heute kaum mehr Aussicht auf Erfolg.

Der «Mahner» wird in der Phase der Existenzentfal-
tung von der Masse als storend empfunden. Es ist
eine psychologisch bedingte Tatsache, dass die Men-
schen viel grossere Bereitschaft zeigen, erhebliche
Aufwendungen fiir die Existenzentfaltung zu
machen, als Opfer fiir die Existenzbehauptung zu
bringen. Vielfach ist die greifbare Ndhe einer Gefahr
notwendig, damit die Allgemeinheit die Massnahmen
zur Existenzbehauptung gebiihrend unterstiitzt. Die
panischen Lebensmittelkdufe bei internationalen
Spannungen sind ein typisches Beispiel fiir die Be-
volkerungsreaktionen in solchen Situationen. Leider
verschwinden solche Reaktionen sehr rasch mit dem
Abklingen der Gefahr. Verbreitete mangelnde
Selbstkritik fiihrt dazu, dass die Bevdlkerung aus
solchen Situationen keine Lehre zieht, weshalb sol-
che Gegebenheiten auch nicht als Erfahrungstatsa-
chen bei der Aufkldrung zunutze gezogen werden
koénnen. Es ist vielmehr so, dass die Bevolkerung



beim Naherkommen von gefidhrlichen Situationen in
erster Linie die Behorde fiir all’ das verantwortlich
macht, was zur Existenzbehauptung fehlt.

Zuriickhaltung beim Zivilschutz

Greift man aus dem Spektrum der vielen Massnah-
men fiir die Existenzbehauptung einer Nation den
Zivilschutz heraus, so ergibt sich fur die Schweiz fol-
gendes Bild:

Nach mehrmaliger Ablehnung durch den Souverin
ist der Zivilschutz schliesslich in der Bundesverfas-
sung verankert worden. Die Gesetze liber den Zivil-
schutz und die Baumassnahmen sind von der Bun-
desversammlung genehmigt. Der Wille des Volkes,
sich gegen die Auswirkungen eines zukilinftigen
Krieges zu schiitzen, ist damit grundsitzlich doku-
mentiert. Dies dndert nichts daran, dass bei der Zur-
verfligungstellung gesetzlicher und finanzieller Mit-
tel sehr starke Zurtickhaltung herrscht. Es bestehen
deshalb noch breite Liicken, die im Ernstfall kata-
strophale Folgen haben konnen, wenn sie nicht vor-
her geschlossen werden. Diese Liicken, wie zum Bei-
spiel das Fehlen von gesetzlichen Obligatorien fiir
die Erstellung von Schutzriumen bei Altbauten oder
der Dienstpflicht fiir Frauen, sind Produkte der ge-
ringen Popularitdt der Zivilschutzmassnahmen. Die
Ursache daflir ist die bereits erwédhnte Aversion der
Bevolkerung gegen Massnahmen fiir die Existenzbe-
hauptung in der Phase starker Existenzentfaltung.
Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, dass
die Volksvertreter in den Legislativbehdrden die
Zivilschutzmassnahmen nicht an die erste Stelle
ihres Dringlichkeitsprogrammes stellen.

Fatalismus

Ein weiterer Faktor, der die Bemiihungen bei der
Aufklirung Uber die Notwendigkeit und Wirksam-
keit von Zivilschutzmassnahmen ausserordentlich
erschwert, ist die «Atomangst». Durch Filme und
Romane, aber auch durch Propaganda mit politi-
schem Hintergrund hat sich bei einem grossen Teil
der Bevolkerung eine Vorstellung entwickelt,
wonach ein zukiinftiger Krieg zwangslaufig zur Ver-
nichtung des Lebens auf der Welt fiihrt. Die fatali-
stische Folgerung daraus ist, dass Schutzmassnah-
men nichts niitzen. Diese Reaktion ist nicht nur
naheliegend, sondern entspricht der allgemeinen Ab-
lehnung von existenzerhaltenden Massnahmen in
Zeiten der Existenzentfaltung. Fiir die Aufklarung
ist es ausserordentlich schwer, in einer allgemein
verstandlichen und iiberzeugenden Weise einerseits
die grundsitzliche Moglichkeit einer totalen Vernich-
tung einzugestehen und anderseits zu beweisen, dass
es sich dabei nur um eine Variante und zudem um
eine wenig wahrscheinliche der mdéglichen Gefahren
handelt. Bei allen andern Formen des Ablaufs eines
Ereignisses kénnen nachweisbar durch geeignete und
finanziell tragbare Massnahmen der Rettungszu-
wachs und damit die Ueberlebenschancen des einzel-
nen wesentlich verbessert werden. Es ist auch nicht
zu bestreiten, dass trotz Schutzmassnahmen Verluste
an Menschenleben eintreten kénnen. Das Herausfin-
den des giinstigsten Verhiltnisses von Aufwand und
Schutz fiir moglichst viele Waffenwirkungen muss
durch serise Grundlagenforschung abgekldrt wer-

den. Eine Grundlagenforschung kann aber nur als
serids beurteilt werden und sowohl beim Laien als
auch beim Fachmann das erforderliche Vertrauen in
die Sache wecken, wenn neben der theoretischen Be-
handlung der Probleme, wo immer es mdoglich ist,
auch die physikalisch-technologische Priifung durch-
geflihrt wird.

Weg von den Schlagworten!

Die praktischen Konsequenzen fiir eine glaubwiir-
dige Aufklarung im Zivilschutz bestehen im wesent-
lichen darin, einem breiten Publikum und in einer
allgemein verstdndlichen Weise die Ergebnisse der
Forschung wahrheitsgetreu zu vermitteln. Schlag-
worte und unbewiesene Behauptungen sind einer
sachlichen Aufkldrung abtrédglich. Das nachstehend
zitierte Beispiel illustriert das oben Gesagte:

«In einem nichsten Krieg sind wir in erster Linie
durch Massenvernichtungsmittel, insbesondere durch
A-Bomben gefdhrdet.»

Derart subjetive, nicht beweisbare Behauptungen
regen geradezu zum Widerspruch an und férdern das
Misstrauen. Auf keinen Fall vermogen solche Be-
hauptungen dem Volksvertreter den Riickhalt zu lie-
fern, den er benétigt, um sich fiir eine unpopulire
Sache im Parlament einzusetzen.

Im weitern haben bei der Aufkliarung fiir den Zivil-
schutz patriotische Phrasen eher negative Wirkun-
gen. Ein diesbezligliches Beispiel enthilt das nichste
Zitat:

«Das Gruppenziel ist die Verteidigung der Schweiz;
unter diesem Gesichtspunkt miissen auch die grossen
Entbehrungen in den Schutzriumen gesehen wer-
den.»

In Wirklichkeit, und das ist vielfach bewiesen, redu-
zieren sich bei grosser Gefahr sowie hoher psychi-
scher und physischer Belastung die Interessensphi-
ren des einzelnen auf das personliche Ueberleben
sowie das Ueberleben seiner nichsten Familienmit-
glieder. Ein «Gruppenziel» wird nur dann akzeptiert,
wenn es die Ueberlebenschancen des einzelnen oder
seiner Néchsten wesentlich verbessert. Wird an die-
sen elementaren, durch den imperativen Willen zur
Lebenserhaltung bedingten Tatsachen bei der Auf-
kldrung vorbeigesehen, und werden dafiir Interessen
der bestehenden Gesellschaft in den Vordergrund
gestellt, entstehen berechtigte Zweifel an der Glaub-
wilrdigkeit der Aufklirung und damit der Notwen-
digkeit bzw. Richtigkeit der propagierten Massnah-
men zur Existenzbehauptung.

Fehlendes entwertet Vorhandenes

Ein letztes Beispiel betrifft die Beurteilung des
Schutzwertes bereits geschaffener Zivilschutzmass-
nahmen. Wenn solche Fragen in der Oeffentlichkeit
diskutiert werden, muss zwischen zwei Gesichts-
punkten unterschieden werden. Der erste betrifft die
Beurteilung des noch zu Schaffenden aus der Bilanz
des Bedarfs und des Vorhandenen. Solche Standort-
orientierungen sind sehr notwendig, damit sich die
Oeffentlichkeit iiber die wirklichen Verhéltnisse ein
Bild machen kann und sich nicht Illusionen hingibt.
Der andere Gesichtspunkt hat die Beurteilung des
vorhandenen Schutzpotentials im Falle eines ange-
nommenen, zurzeit eintretenden Kriegsausbruchs
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zum Gegenstand. Die erforderlichen Unterlagen, um
eine derartige Lagebeurteilung objektiv durchzufiih-
ren, besitzen nur die zustindigen Behorden. Es ist
menschlich verstdndlich, wenn diese Stellen durch
Zweckoptimismus einer Ueberbewertung des er-
reichten Schutzpotentials erliegen. Eine solche Beur-
teilung schliesst implizite eine Beurteilung ihrer
eigenen Leistung zum Schutz der Bevilkerung in
sich. Damit ist aber eine sehr gefahrliche Selbsttau-
schung verbunden. Ein System wie der Zivilschutz,
das sich erst im Aufbau befindet und zudem den vor-
aussichtlichen Bedrohungen gegeniiber vollkommen
passiv ist, muss anders beurteilt werden als bei-
spielsweise die Reorganisation des Heeres. Bei einer
Armeereform kann es vorkommen, dass Truppen-
teile bereits mit neusten Waffen ausgeriistet sind,
wiahrend andere noch die alten besitzen. Es wird
aber nicht vorkommen, dass Waffengattungen tliber-
haupt keine Waffen besitzen!

Anders beim Zivilschutz. Dort kann sogar das Feh-
lende Vorhandenes entwerten. Beispielsweise flihrt
der heutige Mangel an Schutzridumen bei Altbauten
oder in Gebieten, die nicht verpflichtet waren,
Schutzrdume zu erstellen, dazu, dass im Falle eines
Bezuges die vorhandenen Schutzrdume auch von
Personen belegt werden, die in ihren Wohnhdusern
keine Schutzrdume Dbesitzen. Die vorhandenen
Schutzraume werden dadurch in einem Grad tber-
belegt, dass ein lidngerer Aufenthalt darin sowohl
wegen des Platzmangels als auch wegen Erreichung
der raumklimatischen Toleranzgrenzen undenkbar
ist. Die Verhinderung des Betretens von Schutzrédu-
men durch sogenannte Unbefugte ist praktisch un-
durchfiithrbar. Sie kdme im Prinzip einer Zweitei-
lung der schweizerischen Bevolkerung in Gruppen
mit verschiedenen Ueberlebenschancen gleich.

Die drei angefiihrten Beispiele sind willkiirlich aus
Fachschriften herausgegriffen worden, um zu de-
monstrieren, wie leicht sich Unsachlichkeiten bei der
Aufklarung einschleichen kénnen.

Vorsorgen, nicht abwarten

Diejenigen Personen, welche ohne eigenniitzige Ziel-
setzung und als Menschen guten Willens die theore-
tischen, technischen und weitsichtigen Voraussetzun-
gen besitzen, um das Stiefkind «Zivilschutz» wirk-
sam zu propagieren, sind selten. Dies ist bei einer
Sache, die eine derartig umfassende, praktisch alle
Wissensgebiete berithrende Denkweise erfordert,
nicht verwunderlich.
In Anbetracht der grossen Schwierigkeiten, welche
mit der Aufklidrung fiir Schutzmassnahmen zur Ver-
besserung der Existenzbehauptung in Zeiten grosser
Prosperitit verbunden sind, stellt sich die Frage, ob
es nicht zweckmissiger wire, glinstigere Zeiten ab-
zuwarten, zum Beispiel bis die drohenden Gefahren
allgemein erkannt werden. Es besteht kein Zweifel,
dass im Falle einer Zuspitzung der Lage von einem
gewissen Moment an die Bevélkerung Schutzmass-
nahmen fordert. Eine Aufkldrung wiirde sich dann
eriibrigen, und die zutreffenden Massnahmen konn-
ten autoritir gefordert werden.
Vor einem solchen Vorgehen ist aus vielen Griinden
dringend abzuraten, wie an den zwei folgenden Bei-
spielen gezeigt wird:
— Die Geschwindigkeit der Lageverdnderung von
der ersten erkennbaren Zuspitzung bis zum
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Akutwerden kann so gross sein, dass alles, was an
technischen und organisatorischen Massnahmen
nicht vorhanden ist, nicht mehr beschafft werden
kann. Ebenso fehlt die Zeit fiir die erforderliche
Ausbildung, ohne die jede noch so gute Organisa-
tion wertlos ist!

— Eine Zunahme der internationalen politischen
Spannungen ist zwangsliufig mit einer Aktivie-
rung der psychologischen Kriegfiihrung verbun-
den. Diese wird durch raffinierte subversive
Machinationen aller Art die ergriffenen Massnah-
men zum Schutz der Bevilkerung derart zu sto-
ren versuchen, dass daran gezweifelt werden
muss, ob die allenfalls vorhandene Gnadenfrist
Uberhaupt richtig ausgeniitzt werden kann;
sicherlich wird aber das Vertrauen in die weitge-
hend auf Improvisation beruhenden Massnahmen
stark erschiittert.

Aufkldrung muss glaubwiirdig sein

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die lau-
fende Ueberwachung und Anpassung der Massnah-
men fiir die Existenzbehauptung einer Nation in Zei-
ten der Existenzentfaltung einem vitalen Bediirfnis
entspricht. Dieser lapidaren Tatsache stehen durch
das Wesen der Menschen, und insbesondere bei der
modernen Gesellschaft, grosse Schwierigkeiten ge-
geniiber, welche in einer verbreiteten Ablehnung in
Zeiten ausgesprochener Existenzentfaltung gegen
alles, was auf das Vorhandensein von Gefahren oder
Bedrohungen hinweist, wurzeln.

Die Bevdlkerung ist durch die Wirkungen der Waf-
fen im Kriegsfall, aber auch durch die technische
Entwicklung, dauernd und in zunehmendem Masse
gefdahrdet. Schutzmassnahmen gegen diese Bedro-
hungen sind nichts anderes als Vorkehren zur Ver-
besserung der Voraussetzungen fiir die Existenzbe-
hauptung sowohl des Einzelnen als auch des ganzen
Volkes.

In der Schweiz wird grundsétzlich ein Schutz der
Bevolkerung gegen die Auswirkungen des Krieges
von der Mehrheit bejaht, aber der Umfang und die
Art der zu treffenden Massnahmen sind umstritten.
Es bedarf noch einer grossen, beweiskriftigen und
glaubwirdigen Aufkldrungsarbeit, um die herr-
schenden Widerstdnde zu liberwinden und gefdhr-
liche Liicken zu schliessen, bevor es zu spét ist.

Diese Aufkldarung muss so objektiv wie moglich sein,
damit sie glaubwiirdig erscheint. Das Vertrauen in
die empfohlenen Schutzmassnahmen, welches mit
der Aufkldrung geschaffen werden soll, ist nicht nur
notig, um die erforderlichen gesetzlichen, techni-
schen und finanziellen Unterstiitzungen zu erhalten.
Dieses Vertrauen ist zudem ein wichtiger Bestandteil
der Schutzmassnahmen an sich zur Abwehr gegen
die Wirkungen der psychologischen Kriegsfiihrung.
Die Aufkldrung zur Gewinnung breiter Bevoélke-
rungsschichten fiir ein «notwendiges Uebel», als das
die Zivilschutzmassnahmen aufgefasst werden, muss
auf einer zuverldssigen sozial-psychologischen Beur-
teilung beruhen. Mit den {iblichen Propaganda- und
Werbemethoden, insbesondere mit Schlagwortern und
unbewiesenen Phrasen, werden weder die Bevolke-
rung noch deren Vertreter fiir die rechtzeitige
Durchfiihrung der fiir die Existenzbehauptung der
Nation notwendigen vorbereiteten Massnahmen
mobilisiert werden kénnen.



	Glaubwürdigkeit der Aufklärung beim Zivilschutz

